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VORWORT 

1. Diese Darstellung des Unterhaltsrechts in zwölf eu-
ropäischen Ländern verdankt ihre Entstehung dem Bundesmi-
nisterium der Justiz, das im Jahr 1976 der damaligen So-
zialwissenschaftlichen Forschungsgruppe des Max-Planck-In-
stituts für ausländisches und internationales Privatrecht 
den Auftrag erteilt hat, die wirtschaftliche Situation 
"unvollständiger" Familien in der Bundesrepublik zu unter-
suchen und zugleich über die rechtliche Situation solcher 
Familien in anderen europäischen Ländern zu berichten. 
Beide Auftragsarbeiten sind als solche im Jahr 1978 abge-
schlossen und dem Ministerium vorgelegt worden . 

In rechtlicher Hinsicht ging es dem BundesJustizministe-
rium ursprünglich vor allem um Vergleichsmaterial zur Pro-
blematik einer standardisierten Unterhaltsbemessung sowie 
zu den Möglichkeiten einer automatischen Anpassung von Un-
terhaltsrenten an den veränderten Geldwert. Diese beiden 
Probleme sind aber nicht mehr vordringlich, seit der 
§ 1610 BGB im Rahmen des 1. Eherechtsreformgesetzes vom 
14.6.1976 (BGBl. I 1421) novelliert worden und das Gesetz 
vom 19.7.1976 zur vereinfachten Abänderung von Unterhalts-
renten (BGBl. I 2029, 3314) ergangen ist. Demgemäß ist die 
Untersuchung auf alle Aspekte des Unterhaltsrechts er-
streckt worden, die für Reformerwägungen auf längere Sicht 
wichtig sein dürften. Dabei war es ein besonderes Anliegen, 

1 Vergleichende Studien zum Unterhaltsrecht, vorgelegt von 
der Sozialwissenschaftlichen Forschungsgruppe des Insti-
tuts (März 1978); Die wirtschaftliche Situation "unvoll-
ständiger" Familien in der Bundesrepublik, Bericht der 
Sozialwissenschaftlichen Forschungsgruppe des Instituts, 
vorgelegt von Bernd Buchhofer unter Mitarbeit von Knut 
Holzscheck (Dezember 1978). 



VI Vorwort 

auch den sozialrechtlichen Kontext der privatrechtlichen 
Unterhaltsansprüche deutlich zu machen. 

2. Das Unterhaltsrecht ist überall eine wissenschaftlich 
kaum erforschte Domäne der Gerichts- und Behördenpraxis. 
Es eignet sich daher nicht für vergleichende Studien der 
üblichen Art, die nur anhand veröffentlichter Materialien 
von einem oder mehreren Theoretikern betrieben werden. 
Vielmehr erscheint wesentlich, daß für jedes in den Ver-
gleich einbezogene Unterhaltssystem einheimische Sachken-
ner als Berichterstatter oder doch als Gewährsleute gewon-
nen werden. 

Die erste Methode wurde hier in neun Fällen angewandt: 
für Belgien, Dänemark, England, die Niederlande, Norwegen, 
Polen, Schweden, die Tschechoslowakei und Ungarn. Nur die 
Berichte für Frankreich, Österreich und die Schweiz sind 
aufgrund der Literatur und zusätzlicher Informationen aus 
diesen Ländern im Max-Planck-Institut erarbeitet worden. 

Für die Auswahl der Länder fiel neben der Vergleichbar-
keit der Lebensverhältnisse besonders ins Gewicht, ob von 
dort eine praxisbezogene Darstellung zu erwarten war. Um 
einen Bericht aus der DDR haben wir uns vergeblich bemüht; 
auch gelang es leider nicht, Kontakte mit dortigen Exper-
ten des Unterhaltsrechts herzustellen. 

3. Zur Vorbereitung der Untersuchung wurde im Institut 
ein umfangreicher Fragenkatalog (auf Deutsch und Englisch) 

2 
formuliert . Den Berichterstattern wurde es aber freige-
stellt, sich streng an diese Fragen zu halten oder den 
Stoff nach eigenem Ermessen abzugrenzen und zu gliedern; 
im Ergebnis wurden beide Lösungen gleich häufig gewählt. 
Auch war die Anführung von Belegstellen aus Rechtsprechung 
und Literatur nicht obligatorisch; sie ist daher in eini-
gen Berichten ganz unterblieben und im übrigen in sehr 
verschiedenem Maß erfolgt. 

2 Die deutsche Fassung des Fragenkatalogs ist am Schluß 
dieser Veröffentlichung (auf S. 665 ff.) wiedergegeben. 



Vorwort VII 

Alle externen Mitarbeiter haben ihre Berichte in der 
eigenen Sprache erstattet. Die hier hergestellte und an-
hand des Originals redaktionell bearbeitete deutsche Fas-
sung hat jeweils den Autoren vorgelegen und ihre Zustim-
mung gefunden. Für Gesetzestexte haben wir uns nach Mög-

3 lichkeit an die Übersetzung in Bergmann/Ferid gehalten . 
Der dänische Länderbericht weist die Besonderheit auf, 

daß Mitglieder der Sozialwissenschaftlichen Forschungsgrup-
pe bei den rechtstatsächlichen Erhebungen des Autors mit-
geholfen haben. Diese Erhebungen reichten jedoch weiter 
als der Länderbericht; ihr Gesamtresultat ist in der Zwi-

4 schenzeit in Dänemark veröffentlicht worden . 

4. Die Publikation unseres Sammelwerkes hat sich leider 
aus technischen Gründen verzögert. Die Länderberichte sind 
aber durchweg auf den Stand von Mitte 1981 gebracht worden, 
und zwar mit Ausnahme der Schweiz von den Autoren selbst. 
Ferner wurde die seinerzeit dem Bundesjustizministerium 
vorgelegte kurze Zusammenfassung durch eine relativ aus-
führliche rechtsvergleichende Summe ersetzt. 

In Norwegen und Schweden hat sich die Gesetzeslage seit 
1978 so stark geändert, daß die Berichte weitgehend neu 
geschrieben werden mußten. Umfangreiche Textänderungen und 
Nachträge waren auch sonst erforderlich, vor allem für 
England, Frankreich und die Niederlande. Für diese große 
Mehrleistung sei den betroffenen Berichterstattern beson-
ders gedankt. 

Das Bundesministerium der Justiz hat sich um diese Un-
tersuchung auch durch einen Druckkostenzuschuß sehr ver-
dient gemacht. Die Fortschreibung des Schweizer Länderbe-
richts hat unser Institutskollege Kurt Siehr wesentlich 
gefördert. Bei den vielfältigen Ubersetzungs- und Übertra-
gungsproblemen war unser polyglotter Kollege Klaus A. 

^ Bergmann/Ferid, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht 
(5. Aufl. 1976 ff.) 

4 Henrik H.H. Andrup, Dansk underholdsret, Sociologisk 
illustreret (Esbjerg: Sydjysk Universitetsforlag 1978). 



VIII Vorwort 

Ziegert - heute am Department of Jurisprudence der Univer-
sität Sydney - ein kompetenter und immer hilfsbereiter 
Ratgeber. Auch hat uns Herr Professor Friedrich Korkisch 
für Schweden den Entwurf seiner Übersetzung des novellier-
ten Elterngesetzes zur Verfügung gestellt und so viel Ar-
beit erspart. Schließlich schulden wir Frau Irene Heinrich 
großen Dank für die mustergültige Betreuung der Druckvor-
lage . 

Hamburg, im September 1982 Peter Dopffel 
Bernd Buchhofer 
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DIE PRAXIS DES DÄNISCHEN UNTERHALTSRECHTS 

Von Henrik H.H. Andrup, Ribe 

I. EINFÜHRUNG 
1. Entwicklung und gegenwärtiger Stand des Eherechts 

Das dänische Eherecht hat in diesem Jahrhundert eine 
Entwicklung durchlaufen und durchläuft sie noch, die die 
Institution der Ehe entscheidend verändert hat. Obwohl über 
die allgemeinen Tendenzen dieser Entwicklung wenig Zweifel 
besteht, ist in den Einzelheiten oft unklar, wie weit sie 
bereits gediehen ist. Die Unsicherheit beruht vor allem 
darauf, daß die Praxis der Gerichte und Verwaltungsbehör-
den diese Entwicklung in verschiedenen Punkten schneller 
voranzutreiben scheint, als der Gesetzgeber mit entspre-
chenden Gesetzesänderungen Schritt zu halten vermag. Die 
Gesetze enthalten somit eine Anzahl von Rechtsregeln, die 
in der täglichen Praxis als veraltet angesehen werden. 

Die Grundlinie dieser stetigen Entwicklung ist die Ab-
lösung des überkommenen, von bewahrenden und moralisieren-
den Intentionen geprägten christlichen Eheinstituts durch 
einen moralisch neutralen Regelkomplex, der allein auf 
vorhersehbare und zweckmäßige Lösungen solcher Interessen-
konflikte abzielt, wie sie typischerweise zwischen zusam-
menlebenden Paaren und insbesondere bei Beendigung ihres 
Zusammenlebens auftreten. Der Gesetzgeber und die Behörden 
nehmen immer konsequenter davon Abstand, ein Zusammenblei-
ben von Eheleuten durch rechtliche Machtmittel erzwingen 
zu wollen, bzw. ihre Entscheidungsbefugnis über die Be-
dingungen der Eheauflösung dazu zu benutzen, Sanktionen 
wegen Verletzung der sogenannten ehelichen Pflichten zu 
verhängen. 
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Nach dänischem Recht können zwei Ehepartner nach vorhe-
riger Einigung die Separation verlangen, ohne einen ande-
ren Grund angeben zu müssen als lediglich den, daß sie 
nicht länger zusammen leben wollen. Mit der Separation hat 
sich jeder Ehepartner das Recht auf Scheidung nach Ablauf 
eines Jahres gesichert, unter der einzigen Bedingung, daß 
er das Zusammenleben mit dem anderen Partner im Laufe die-
ses Jahres nicht wieder aufnimmt (vgl. § 32 Ehegesetz). 
Die weitaus meisten der Bestimmungen, die für die Ehepart-
ner einen rechtlichen Zwang zum Zusammenleben begründeten, 
sind aus den Gesetzestexten verschwunden; und die wenigen 
noch übriggebliebenen sind ohne praktische Bedeutung. Die 
Rechtspraxis legt einem Partner, der das eheliche Zusammen-
leben beenden will, keine Hindernisse in den Weg. Wer den 
anderen Partner verläßt, braucht auch keine rechtlichen 
Sanktionen zu befürchten. Auch fällt der Widerspruch des 
Ehepartners gegen ein Separationsbegehren immer weniger 
ins Gewicht. Die noch bestehenden Normen zum Schutz des-
jenigen, der an der Ehe festhalten möchte, werden nur sel-
ten von den Gerichten angewandt. Falls einmal eine Separa-
tionsklage abgewiesen wird, ist dies eher die Ausnahme, 
die die Regel bestätigt; und sogar dann muß spätestens nach 
dreijährigem faktischen Getrenntleben einem einseitigen 
Scheidungsbegehren stattgegeben werden (vgl. § 33 Ehege-
setz) . 

Die Aufrechterhaltung des ehelichen Zusammenlebens und 
der Ehe selbst beruht daher im heutigen Dänemark aus-
schließlich - oder fast ausschließlich - auf dem Willen 
der einzelnen Parteien. Man übertreibt kaum mit der Be-
hauptung, das eheliche Zusammenleben beruhe jetzt - recht-
lich betrachtet - genau wie das nichteheliche lediglich 
auf Freiwilligkeit. 

Diese eherechtlichen Gegebenheiten beeinflussen die 
unterhaltsrechtlichen Verhältnisse: Wenn das eheliche Zu-
sammenleben rechtlich auf Freiwilligkeit beruht, erweist 
sich z.B. der Sanktionsapparat für die Sicherung der Un-
terhaltsrechte eines Partners während des Zusammenlebens 
weitgehend als bedeutungslos. Der eheunwillige Partner 
kann jederzeit, auch wenn er keine vernünftigen Gründe da-
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für angeben kann, das Zusammenleben beenden; und dasselbe 
kann auch derjenige, gegen den man versuchen wollte, Sank-
tionen zu richten. 

Auch sieht das dänische Recht jetzt praktisch davon ab, 
das Verhalten der Partner während der Ehe dadurch zu be-
einflussen, daß es bei deren Scheitern eine Partei für 
allein oder überwiegend schuldig erklärt, um sie dann ge-
genüber der anderen unterhaltsrechtlich zu benachteiligen. 
Vielmehr überwiegt die Auffassung, daß es verfehlt und un-
praktikabel sei, auf eine Schuld am Zusammenbruch der Ehe 
abzustellen. 

Bei unterhaltsrechtlichen Überlegungen neigt man heute 
eher zu einer entgegengesetzten Betrachtungsweise: Die Ur-
sachen für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die häu-
fig bei Aufhebung des ehelichen Zusammenlebens entstehen, 
sieht man schon in der Eheschließung selbst begründet und 
insbesondere in der Art und Weise, wie beide Parteien ihr 
Zusammenleben während der Ehe organisiert haben. Dies be-
ruht jeweils auf Entscheidungen, für die beide Ehegatten 
gleichermaßen verantwortlich sind; und soweit es ihnen 
beim Auseinandergehen nicht gelingt, gemeinsam einen Aus-
weg aus ihren Schwierigkeiten zu finden, ist es dann Sache 
der Behörden, festzulegen, was beide sich nunmehr gegen-
seitig schuldig sind. 

Während das dänische Recht die Entscheidung der Frage, 
ob eine Ehe aufgelöst werden soll, weitgehend den Ehepart-
nern selbst überläßt, wird die Frage, wie dies geschehen 
soll, von den Behörden eingehend geprüft. 

Nach dänischem Recht wird eine Separation oder Schei-
dung nur dann ausgesprochen, wenn die damit zusammenhängen-
den wesentlichen Fragen zwischen den Parteien gleichzeitig 
geklärt werden. Zu diesen wesentlichen "Bedingungen" 
(vilkär) gehört: 

- welcher Elternteil die elterliche Sorge (foraeldre-
myndighed), die ihnen bisher gemeinsam zustand, allein 
ausüben soll, und zwar in Bezug auf jedes Kind; 

- inwieweit der einen Partei nach der Separation oder 
Scheidung eine Unterhaltspflicht gegenüber der ande-
ren obliegen soll (und gegebenenfalls wie lange); 
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- wer von den beiden das Mietverhältnis an der Wohnung 
fortsetzen soll (wenn sie zur Miete gewohnt haben). 

Außerdem sollen bei Scheidung u.U. Regelungen für eine 
mögliche Witwenpension getroffen werden.(Eine solche kommt 
praktisch nur für öffentlich Bedienstete in Betracht; im 
übrigen gibt es in Dänemark eine allgemeine staatliche Al-
tersversorgung. ) 

Die Lösung einer Reihe anderer wichtiger Fragen - wie 
die güterrechtliche Auseinandersetzung - kann dagegen auf 
einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. 

2. Besonderheiten des administrativen Verfahrens 
In Dänemark sind es - ebenso wie in Norwegen und Island 

weniger die Gerichte, sondern hauptsächlich staatliche 
Verwaltungsbehörden, die Ehesachen (Separationen und Schei-
dungen) behandeln. Eine empirische Untersuchung über alle 
Ehe- und Unterhaltssachen im Regierungsbezirk (Stiftamt) 
Ribe für die Jahre 1973-1975, die der Autor zusammen mit 
Mitarbeitern des Max-Planck-Instituts für ausländisches 
und internationales Privatrecht anhand der Akten durchge-
führt hat, zeigt, daß dort in diesem Zeitraum kaum 12 % 
der Separationen und Scheidungen von Gerichten ausgespro-
chen wurden^. 

Der historische Hintergrund des administrativen Ehever-
fahrens, das außerhalb Skandinaviens keine Entsprechung 
mehr findet, jedoch früher auch in anderen protestantischen 
Ländern bekannt war, ist der, daß die Familiensachen der 

Dänemark ist - abgesehen von den Oberbehörden in Kopen-
hagen und Frederiksberg - in 14 Verwaltungsbezirke(stats-
amter) gegliedert. Der Bezirk "Stiftamt Ribe" hat ca. 
200 000 Einwohner, von denen ca. 80 000 in der Hafenstadt 
Esbjerg leben. Angestellte sind in dieser Region deut-
lich unterrepräsentiert. Selbständige überrepräsentiert, 
während der Arbeiteranteil etwa dem Landesdurchschnitt 
entspricht. Das Nebeneinander urbaner und ländlicher 
Strukturen in diesem Untersuchungsgebiet dürfte es aber 
erlauben, die Untersuchungsergebnisse als repräsentativ 
für ganz Dänemark (mit Ausnahme der Landeshauptstadt) 
anzusehen. In familienrechtlichen Fragen unterstehen 
die Ämter der straffen Lenkung des Justizministeriums, 
so daß eine einheitliche Behandlung gewährleistet ist. 
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weltlichen Justiz unterworfen wurden. Daneben behielt sich 
der Landesherr jedoch vor, Separationen und Scheidungen 
als königliche Gnade zu gewähren, in der Form einer "Be-
willigung". Mit der Zeit entwickelte sich eine feste Pra-
xis, wonach der König diese Bewilligungen nur dann aus-
sprach, wenn die Parteien sich auf eine Separation oder 
Scheidung sowie über die schon erwähnten "Bedingungen" ge-
einigt hatten. Die gemeinsamen Vorstellungen der Parteien 
über die Bedingungen ihres Auseinandergehens wurden je-
doch einer kritischen Prüfung unterzogen, und eine Genehmi-
gung wurde in der Regel verweigert, wenn die Bedingungen 
für einen der beiden Partner offensichtlich unbillig er-
schienen. Konnten die Parteien sich nicht im hiernach nö-
tigen Umfange einigen, so mußte diejenige Partei, die die 
Separation oder Scheidung wünschte, den Fall vor das Ge-
richt bringen. 

Die Befugnis, Separations- oder Scheidungsbewilligungen 
auszusprechen, ging nach und nach vom König auf das Justiz-
ministerium über und wurde später den "Oberbehörden" 
(over^Svrighederne) übertragen, nämlich in der Provinz 
den Regierungspräsidenten (amtmaendene) und in Kopenhagen 
einer besonderen Instanz, dem Oberpräsidenten, der im gro-
ßen und ganzen auf fami1ienrechtlichem Gebiet wie die Re-
gierungspräsidenten tätig ist. Die Leitung obliegt je-
doch weiterhin dem Justizministerium, bei dem auch Be-
schwerde gegen die von den Oberbehörden getroffenen Ent-
scheidungen in Familiensachen eingelegt werden kann. 
Auch heute noch kann die administrative Bewilligung einer 
Separation oder Scheidung nur dann ausgesprochen werden, 
wenn in den genannten Punkten Einigkeit zwischen den Par-
teien besteht. Aber praktisch alle Ehesachen werden zuerst 
von den Oberbehörden behandelt, auch diejenigen, bei de-
nen von vornherein klar ist, daß die Parteien nicht einig 
sind. Die Oberbehörden haben nämlich auch die Aufgabe, 
über Anträge auf Prozeßkostenhilfe (fri process) zu ent-
scheiden; und diese reicht in Dänemark jetzt so weit, daß 
nur sehr begüterte Personen davon ausgeschlossen sind. 
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Ehesachen sowie andere familienrechtliche Sachen machen 
jetzt den weitaus größten Teil der Arbeit der Oberbehörden 

2 
aus . Sie werden dort von einem Stab von Juristen behandelt, 
die sich durch ihre spezialisierte Arbeit ein bedeutendes 
familienrechtliches Fachwissen angeeignet haben. 

Die Haltung der Juristen in den Oberbehörden gegenüber 
den mit Ehesachen verknüpften Problemen weicht in gewisser 
Hinsicht ab von der für Gerichtsjuristen typischen Grund-
haltung, indem sie ihre eigene Funktion primär als Dienst-
leistungsaufgabe auffassen und nur sekundär als Rechts-
durchsetzungsfunktion. Sie sind vor allem bestrebt, den 
von einem Ehezusammenbruch Betroffenen dabei zu helfen, 
eine auf ihre Verhältnisse abgestufte Lösung zu finden, 
die für beide Parteien und besonders für ihre Kinder den 
geringstmöglichen Schaden mit sich bringt. 

Die praktischen Aufgaben der Oberbehörden gehen weit 
über die Bewilligung von Prozeßkostenhilfe und über eine 
bloße Beurkundung von Einigungspunkten hinaus. Den Par-
teien wird nämlich gebührenfrei auch eine ausgezeichnete 
Rechtsberatung zuteil. Sie werden nicht nur über die pri-
vatrechtlichen Fragen eingehend informiert, sondern ebenso 
über sozialrechtliche und steuerrechtliche Probleme. Die 
Verwaltungsjuristen v e r s u c h e n , für die Parteien eine prak-
tische und zweckmäßige Ordnung ihrer Verhältnisse nach der 
Trennung herbeizuführen, die auch beide akzeptieren können. 

Der Zugang zum administrativen Eheverfahren ist denk-
bar einfach. Erforderlich ist lediglich ein formloser 
Brief an die Oberbehörde, aus dem der Wunsch seines Absen-
ders nach einer Separation oder Scheidung hervorgeht, zu-
sammen mit der Heiratsurkunde sowie den Geburtsurkunden 
der gemeinsamen Kinder. Der Antragsteller wird dann mit 
seinem Ehepartner zu einem formlosen "Dreiecksgespräch" 
mit einem Juristen der Oberbehörde eingeladen. 

Es ist allerdings vorgeschrieben, daß zuerst ein 
Schlichtungsversuch stattfinden muß. Unter bestimmten Um-

2 Die allgemeine Verwaltung wird jetzt in Dänemark weit-
gehend nicht mehr vom Staat ausgeübt, sondern von Or-
ganen der kommunalen Selbstverwaltung. 
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ständen soll dieser von einem Pfarrer unternommen werden. 
Obwohl dies immer noch die Hauptregel des Gesetzes ist, 
wenden sich heutzutage die meisten an die Oberbehörde als 
ihren Vermittler. Es hängt von dem einzelnen Beamten ab, 
wie viel oder wie wenig er aus dem Schlichtungsversuch 
macht. Doch läßt sich mit Sicherheit sagen, daß auf den 
Antragsteller kaum je irgendein Druck ausgeübt wird, um 
ihn vom Betreiben der Separation oder Scheidung wieder ab-
zubringen. Wichtig ist nur, daß die Oberbehörde sich ver-
gewissert hat, daß der Antrag wirklich überlegt und ernst 
gemeint ist. Wenn dies feststeht, wird mit der Verhandlung 
über die Bedingungen der Separation bzw. Scheidung begon-
nen . 

Es kommt gelegentlich vor, daß ein Ehepaar bereits mit 
einem ausgearbeiteten, die Bedingungen festlegenden Plan 
zur Oberbehörde kommt. In den relativ seltenen Fällen, bei 
denen Anwälte mitwirken, ist dies oder eine klare Formulie-
rung der Streitpunkte die Regel. 

Häufiger erscheinen die Parteien jedoch ohne jede Vor-
absprache und mit ganz unklaren Vorstellungen davon, was 
eigentlich zu machen oder zu bestimmen sei. Dann obliegt 
es dem Verwaltungsjuristen, die Probleme klarzulegen, den 
Parteien die Lösungsmöglichkeiten vor dem Hintergrund des 
geltenden Rechts vor Augen zu führen, die notwendigen In-
formationen über die Verhältnisse und Einkünfte der Par-
teien zu beschaffen, Vorschläge zu machen und die Familie 
in der Situation des Zusammenbruchs zu beraten. 

Die dänische Bevölkerung zieht ganz offensichtlich die-
se Art des Eheverfahrens einer gerichtlichen Behandlung 
vor. Den Parteien ist auch in der Regel besser damit ge-
dient, eine Regelung aufgrund eingehender rechtlicher Be-
ratung anzunehmen, als einen Prozeß zu führen, der durch 
eine Konfrontation der Parteien in einer formalisierten 
Konfliktsituation die ohnehin schon bestehende Kluft zwi-
schen ihnen weiter zu vertiefen droht, eine Prozedur, die 
ihnen und - soweit vorhanden - ihren gemeinsamen Kindern 
unnötig weiteren Schmerz zufügt. Manchmal kommen jedoch 
Situationen vor, in denen das Problem der Parteien nicht 
anders als durch einen Machtspruch gelöst werden kann, der 



10 Dänemark (Andrup) 

dann von einem gerichtlichen Organ ausgesprochen werden 
muß. 

3. Gerichtliche und behördliche Zuständigkeit in Unter-
haltssachen 
Die Frage, ob nach Separation oder Scheidung eine Par-

tei der anderen unterhaltspflichtig sein soll, gehört zu 
den "Bedingungen", die geklärt werden müssen, bevor eine 
administrative Bewilligung oder ein Urteil ergehen kann. 

Bei der zur Separation oder Scheidung durch Bewilligung 
erforderlichen Einigung der Parteien über den Unterhalt 
geht es nicht um dessen Höhe, sondern abstrakter darum, ob 
überhaupt, soweit konkrete Umstände dafür sprechen, einer 
der Parteien eine Unterhaltspflicht auferlegt werden soll, 
und bejahendenfalls wie lange dies möglich sein soll. 

Für die Unterhaltsregelung benutzen die Oberbehörden 
und die Gerichte oft gleichlautende Formulare. Eine häu-
fig verwendete Formulierung ist z.B. die: "Der Mann zahlt 
der Frau einen Unterhaltsbeitrag gemäß näherer Bestimmung 
durch die Oberbehörde (jedoch nicht über den ... - Da-
tumsangabe - hinaus)". Dieses Formular hebt hervor, daß 
für die Festsetzung der Höhe des eventuellen Beitrags aus-
schließlich die Oberbehörden zuständig sind. Die Gerichte 
dürfen dazu keine Stellung nehmen. 

'. Abänderung von Unterhaltsentscheidungen 
Es ist ein wichtiger Grundzug des dänischen Beitrags-

rechts (bidragsret), daß die Höhe der Beiträge prinzipiell 
nur von der Oberbehörde festgesetzt werden kann, und auch 
von ihr lediglich "bis auf weiteres", wobei jedoch mit 
diesem Vorbehalt auch eine Festsetzung auf Null möglich 
ist. Jeder Partei steht es jederzeit frei, den Antrag zu 
stellen, der Beitrag möge entsprechend den aktuellen wirt-
schaftlichen und persönlichen Verhältnissen neu berechnet 
werden. Wurde bei der Separation oder Scheidung festge-
legt, daß eine Unterhaltspflicht fortdauern soll, so kann 
es doch vorkommen, daß Perioden mit Zahlungspflicht von 
Perioden ohne Zahlungspflicht abgelöst werden. 
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